
Eigenerklärung zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 

2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (5. EU-Sanktionspaket) 

 
Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Artikel 5k der Verordnung (EU) 2022/576  

verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. 

 

Artikel 5k lautet wie folgt: 

„(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 

Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 

2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 

2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der 

Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 

2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. 

Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:  

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen,  

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmit-telbar 

oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten wer-den, oder  

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,  

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 

Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auf-tragsvergabe in 

Anspruch genommen werden.  

 

Auf die Ausnahmetatbestände des Art. 5k Abs. 2 wird verwiesen. 

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem 

kündigen, 

a) wenn der Auftragnehmer gegen die Vorgaben des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/576 

verstößt 

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass seine Nachunternehmen, Lieferanten, 

Eignungsleiher etc. den Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/576 entsprechen 

 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir 

• kein Unternehmen im Sinne des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) 2022/576 EU bin 

• keine Unterauftragnehmer, Nachunternehmer, Eignungsleiher etc. einsetzen werde, die 

unter das Verbot des Art. 5k Abs. 1 Verordnung (EU) 2022/576 fallen 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin 

übernommene Verpflichtungen zu einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber führen 

können.  

 

 

 

______________________________________ 

(Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 
Für elektronische Angebote gelten bezüglich der Signatur die Regelungen des Formblatts „Elektronische 

Angebotsabgabe“. 

 

 


